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Ziel dieses Bildungsganges ist der Erwerb der Hochschulreife als Berechtigung zum 
Studium an einer Hochschule oder Universität. 

 

Wer den Unterricht in der zweiten Fremdsprache belegt und mit einer Note nicht unter 
ausreichend abschließt, erwirbt die allgemeine .Hochschulreife, die zum Studium jedes 
beliebigen Faches berechtigt. 

 

Für die Belegung der zweiten Fremdsprache ist vorausgesetzt, dass man vor Eintritt in die 
Berufsoberschule 2 schon einmal 1 Jahr lang 4 Wochenstunden Unterricht in dieser 
Fremdsprache (i.d.R. Französisch) hatte und mindestens mit der Note „ausreichend“ 
abschloss. Wer ersatzweise Unterricht bei einer nichtstaatlichen Institution nimmt, muss zu 
Beginn des Schuljahres eine Aufnahmeprüfung an der aufnehmenden Schule absolvieren. 
Als erste Fremdsprache kann sowohl Englisch als auch Französisch gelten. 

Die Zusatzqualifikation zweite Fremdsprache gilt als erfüllt, wenn man früher 4 Jahre lang 
Unterricht in einer Fremdsprache hatte  (das kann z.B. auch Latein sein)  und mit mindestens 
„ausreichend“ abschloss. 

 

Wer die Berufsoberschule mit einer Fremdsprache absolviert, erhält die fachgebundene  
Hochschulreife,  d. h. er/sie ist berechtigt, die im jeweiligen Fächerkanon  der Verordnung 
über die BOS 2 aufgelisteten Fächer an einer Universität zu studieren. 

 

 

Aufnahmevoraussetzungen: 

 

 die Fachhochschulreife oder eine entsprechende gleichwertige Qualifikation 
und 

 eine dem Bildungsgang entsprechende abgeschlossene betriebliche 
Berufsausbildung , eine Ausbildung in einem Beamtenverhältnis, eine  schulische 
Berufsausbildung  oder eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufstätigkeit oder 
der Abschluss der Höheren Berufsfachschule oder eine Fachoberschule der gleichen 
Fachrichtung. 

 

 Absolventen der 12. Klasse eines allgemeinbildenden oder beruflichen Gymnasiums 
können nur nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder einer fünfjährigen 
Berufstätigkeit aufgenommen werden.  Außerdem dürfen sie nur einen Versuch 
gemacht haben, das Abitur zu bestehen. 

 

bbs-zw.de ∙ info@bbs-zw.de ∙ Tel.: 06332 92 46-0 
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Dauer und weitere Informationen: 

Der Bildungsgang dauert ein Jahr und schließt mit einer Abschlussprüfung ab. Da der 
Unterricht in Vollzeitform erteilt wird, ist eine gleichzeitige berufliche Tätigkeit 
ausgeschlossen. 

 

Die Berufsbildende Schule Zweibrücken führt  eine Berufsoberschule 2 bisher im  
Fachbereich  Wirtschaft. 

 

 

Stundentafel für die BOS2 im Fachbereich Wirtschaft: 

 

Pflichtfächer 

  Wochenstunden Gesamtstunden 

Deutsch/Kommunikation (K) 4 (160) 

Erste Fremdsprache (K) 6 (240) 

Mathematik (K) 6 (240) 

Religion/Ethik (G) 2 (80) 

Sport (G) 2 (80) 

Sozialkunde (G) 2 (80) 

Betriebswirtschaftslehre/ 
Informationsverarbeitung (K) 

 

6 

 

(240) 

Rechnungswesen (K) 3 (120) 

Naturwissenschaft (G) 2 (80) 

Summe 33 (1320) 

 

Zusatzqualifizierender Unterricht zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife 

  Wochenstunden Gesamtstunden 

Zweite Fremdsprache 4 (160) 

 

Weitere Auskünfte erhalten Sie im Sekretariat der Berufsbildenden Schule Zweibrücken, 
Johann-Schwebel-Straße 1,  Tel. 06332 - 92460  oder im Internet: www.bbs-zw.de. 

 

Anmeldung: 

ab Februar im Sekretariat mit folgendem Formular:  

www.bbs-zw.de/download/anmeldung/ 

 

http://www.bbs-zw.de/

